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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1932

Norm

AnfO §1

AnfO §8

Rechtssatz

Die Anfechtung zugunsten einer anderen als einer Geldforderung ist auch dann zulässig, wenn die exekutive

Durchsetzung dieser Forderung vereitelt wurde und wenn auch von der an ihre Stelle tretenden, bisher im Klagewege

noch nicht geltend gemachten Schadenersatzforderung feststeht, daß sie beim Schuldner nicht hereinzubringen sein

werde.
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